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Pensionsretorm im öffentlichen Dienst 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu 4em mi t 0.,Ci. Note überm! ttel ten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mi't de~ unter anderem das Pens1onsgese.tz geändert ~erden soll, 

beebrt sich die Generaldirekticm der österr. Bundesforste 

mitzlJteilen: 

Aus der spezi~llen betrieblicpen Sicht des Unternehmens 

österr.Sundesforste ist testzuhaltEm, d<;lß der entfall. der 

begünstigenden Sestimmungen des f 5 Ab$.. 2 und Abs. 3 PG 

zweife~lQs (lazu geeignet ist, eine!) Anreiz zu bietep, möglichst 

bis zum 65."Lebenjahr im aktiven Dienstverbäl.tniS zu verbleiben. 

Dies wÜrde jedoch dazu führen, daß die Umsetzung des im Jahr 1992 

beschlossenen Strukturkonzeptes der Ost.err. Bundesforste Qedeutend 

längere Zeit in Anspruch nehmen Würde, als dies ursprüngliOh 

prognostiziert ~rde. , 

OSTER~ElcatscHE BUNDESFORSU 
GBN~RALDIREKTIOK . 
A-10~O WIEN, MARlERG. 2 

FERHSCH~lBER 13/25 7; 
TELEFAX (~222}711 4S/4436 

b.W. 

TELEGRlMHlNSCRRIFT 
BUID!SFORSfE IlEN 

KONTO 
PU 5770.005 
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Dieses Konzept sieht· vor r die Anza,:ll der Forstv~rwal tungen 
österr. Bun4esforste sowie (1ie Anzahl der Försterbezirke um 
e~n Drittel zu reduzieren,. Ebenso ist beabsichtigt, 
Generaldirekt10n den Personalstand Qerabzusetzen. 

Diese Maßnahm~n sind vor allem vor dem llintergrUI}d 
wirtschaftlichen Sit~atiqn, in der siCh die gesamte Holz­
Forstw;t.rtschaft einschließlich der österr .• Sundesforste befill 
unbedingt ~rfQ:tderlich, da die Preisentwicklung in d~ese$ Se 

als äußerst unbefriedigend zu bezeichnen ist. Da es den Ost 
Bundesforsten als Unte'tnefunen des PriJl'lärsektors kaum JIlÖg.l.ich 
auf andere P,rodukte auszuweichen, und die Personalkosten etwa 

D,ri tt·~~ der gesamtet,\ Au"gaben d,es Unternehmenß aUSIJlachen, 
ku,rz- und mittelfristig nur die eben beschriebenen Maßna 
mögl ich, 1;IIll die Existenz der österr., BundeS forste 

wirtsch~ftlich ge$Undes Unte~nehmen zu erhalten. 

Angesichts der Besti~gen sowohl der Bundesforste"Dienstor· 
als auch des ArbeitsverfassungsgesetzQs sowie 
Berücksichtigung der biSher geübten Unternenmenspraxis 
beabsichti.gt, dieses Konzept nicht durch Kündigungen, 
lediglich durch Ausnützung de~ sogenannteQ natürlichen 

umzusßtzen. 

Eine Verwi rkl lOhung des übermittelten Entwurfes würde zweife 
dazu fÜhren, da~ die Realisierung des erwähnten StrUkturkonze 
bedeutend längere Zeit in Anspruch ne~en würde. al~ 

ursprü~glich vorgesehen war, und steht daher nicht im Einklan 
den betrieblichen Zielsetzungen. Die gleichen für die öst 
Bundesforste negativEm Ausw~r)tungen wären durch die Normierung 
Abfert19ung~n anstelle der Ju};)iläumszuwendungen zu befürchten& 

Grundsätzlich wird weiter$ fests.ahaiten: 

. I 

I 

9 

Die Generaldire~tion geht davon aus, daß als Zielsetzung des 
vorliegenden Entwurfes eine Annäherung der Pension~syst~e des 
ö:f-fentlichen Dienstes und det ASVG ... Versichetten beabsichtigt 
Dabei wäre jedOCh nach ho. Ansicht auch zu bedenkeh, dc;\ in 
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ein~elne;n Bereichen derzeit eine Sc;:hlechterstellung der öffentliCh 
Bediensteten vorliegt. 

Beispielsweise ist in diesem Zusammenhang anzUführen: 

* HinterbliebenenversQrgung: 
Nach dem PG 1965 gebührt dem Waisen lediglich 1Z % der Pension 
des Verstorbenen, während Hinterbliebene nach einem ASVG­
Pensionisten einen Anspruch in Höhe von 24 % der Pehsion haben. 
Dies wirkt sich bei Bezügen, die unter oder hicht wesentlic~ 
über der ASVG~Höchstbemessungsgrundlage liegen - die$ ist eine 
nicht zu vernachlässigende Anzahl -, im Bereich der öffentlicb 
Bed~ensteten negativ aus. 

* Berufsunfähigkeitspension (bzw. Begünstigung bei 
unfähigkeit): 

Erwerbs .... 

Zu den be.rei ts erworbenen VersIcherungszeiten bis zum Eintreten 
der Berufsunfähigkeit we~den nach dem PG 1965 maximal 10 Jabre 
hinzuger~ohnet, während nach dem ASVG eine Hinzurechhung in der 
Form eintritt, daß fingiert w~rd, der Versicher~e wäre bis zum 
50.~ebenSjahr berufstätig gewesen. 

aei Verwirklichung des vorliegenden Entwqrfes käme folgende 
weitere Schlechtell'stellung' gegenüber dem ASVG-Bereich hinzu: 

Durch d~n Wegfall der Rundungsbestimmung .Qes J 6 Abs. 3 PG bleiben 
Monate des aktiven Dienstverhältnisses, die weniger als ein Jahr 
betragen, gänzlich unberüc~sichtigt. Dem gegenüber wird bei der 
Feststellung der Versicherungszei teQ nach dem ASVG jeder Tag, der 
in einer -versicherungspflichtigen Tätigkeit zug,epracht wurde, 
.berücksidhtigt (sogenannte Resttc;l9szählQJ1g). 

Dem da. Ersuchen entsprechend wurpen 25 Ausfertigungen dieser 
Stellungnahme dem präsidium des Nationalrates übermittelt. 
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